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O Politische Rechte

Ergebnisse der eidgenössischen und kantonalen Volksabstimmung vom 29.
November 2009

Ergebnis der Wahlen von Mitgliedern der Bezirksgerichte Arlesheim, Gelterkin-
den und Liestal für die Amtsperiode vom 1. April 2010 - 31. März 2014

Ergebnis der Wahl von Friedensrichtrerinnen bzw. Friedensrichter des Kreises 10
(Bubendorf-Lupsingen-Ramlinsburg-Seltisberg-Ziefen) für die Amtsperiode vom
1. April 2010 - 31. März 2014

Finanzreferendum – Frist 28. Januar 2010

Der Landrat hat am 26. November 2009 beschlossen:

– H2, Umfahrung Liestal: Bauprojekt für die Erneuerung und Erweiterung (2009-
209)

Für die Ausarbeitung des Bauprojekts und des Umweltverträglichkeitsberichts für
die Erneuerung und Erweiterung der H2, Umfahrung Liestal wird der erforderliche
Verpflichtungskredit von CHF 8'500'000.- inkl. 7.6% MWSt. bewilligt. Zusätzlich
zur Kreditsumme werden die allfälligen Lohn- und Materialpreisänderungen
bewilligt.

– Allschwil, BVB-Linie 6: Kreisel Grabenring und Baslerstrasse; Erneuerung und
Umgestaltung von Knoten, Strasse und Schiene (2009-211)

1. Für den Bau des Kreisels Grabenring/Baslerstrasse, inklusive des Umbaus
der Tram- und Bushaltestelle Gartenstrasse in der Gemeinde Allschwil wird
der erforderliche Verpflichtungskredit von CHF 6'550'000.- (inkl. Mwst. von
7.6%) bewilligt. Dieser verteilt sich auf die Strasse mit CHF 3'845'000.- und
auf die Schiene mit CHF 2'705'000.-. Zusätzlich zur Kreditsumme werden die
allfälligen Lohn- und Materialpreisänderungen bewilligt.

2. Die Landerwerbskosten von insgesamt CHF 1'050'000.- sind nach dem
definitiven Entscheid des Steuer- und Enteignungsgerichts bzgl. Landerwerb
durch den Kanton von der Gemeinde entsprechend anzupassen.

Diese Beschlüsse unterstehen gemäss § 31 Absatz 1 Buchstabe b der Verfassung des
Kantons Basel-Landschaft dem Referendum. Allfällige Begehren um Vornahme der
Volksabstimmung sind innert 8 Wochen, d.h. bis 28. Januar 2010 der Landeskanzlei
einzureichen. Das Referendum ist zustandegekommen, wenn es von 1500 Stimm-
berechtigten unterschriftlich gestellt ist.

Landeskanzlei

Gesetzesreferendum – Frist 28. Januar 2010

Der Landrat hat am 26. November 2009 beschlossen:

– Änderung des Sozialhilfegesetzes (2009-069)

Der Gesetzestext kann unter http://www.bl.ch/referenden auf dem Internet eingesehen
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oder bei der Landeskanzlei, Tel. 061 552 50 08, bestellt werden.

Dieser Beschluss untersteht gemäss § 31 Absatz 1 Buchstabe c der Verfassung des
Kantons Basel-Landschaft dem Referendum. Allfällige Begehren um Vornahme der
Volksabstimmung sind innert 8 Wochen, d.h. bis 28. Januar 2010 der Landeskanzlei
einzureichen. Das Referendum ist zustandegekommen, wenn es von 1500 Stimm-
berechtigten unterschriftlich gestellt ist.

Landeskanzlei

Landratsbeschlüsse, rechtskräftig

Nachdem innert der verfassungsmässigen Frist keine Abstimmungsbegehren einge-
reicht worden sind, hat die Landeskanzlei am 30. November 2009 folgende im Amts-
blatt vom 1. Oktober 2009 publizierten Landratsbeschlüsse als rechtskräftig erklärt:

– Änderung des Personalgesetzes betreffend Aufhebung der Alterslimite für Inhabe-
rinnen (2009-080)

Inkrafttreten: Der Landrat setzte diese Änderung auf den 24. September 2009 in
Kraft.

– Subvention des Vereins Kulturraum ROXY 2010 - 2013 - Verpflichtungskredit
(2009-165)

– Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2010-2013 für die Universität Basel (
2009-122) 

– Mitgliedschaft des Kantons Basel-Landschaft beim Verein "metrobasel"
(2009-073) 

Landeskanzlei

Planungsreferendum – Frist 28. Januar 2010

Der Landrat hat am 26. November 2009 beschlossen:

– H2, Umfahrung Liestal: Bauprojekt für die Erneuerung und Erweiterung (2009-
209)

Dem Vorprojekt (Generelles Projekt) der H2, Umfahrung Liestal, Erneuerung und
Erweiterung, wird zugestimmt.

Dieser Beschluss untersteht gemäss § 31 Absatz 1 Buchstabe a der Verfassung des
Kantons Basel-Landschaft dem Referendum. Allfällige Begehren um Vornahme der
Volksabstimmung sind innert 8 Wochen, d.h. bis 28. Januar 2010 der Landeskanzlei
einzureichen. Das Referendum ist zustandegekommen, wenn es von 1500 Stimm-
berechtigten unterschriftlich gestellt ist.

Landeskanzlei
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